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Wer sein Eigenheim noch heuer überträgt, kann Steuern sparen. Eltern müssen auch

nicht besorgt sein, ihr Nachwuchs könnte sie bei Streitigkeiten auf die Straße setzen.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Wenn Eltern ihr Haus an die Kinder
übergeben, verschenken sie damit
oft ihr gesamtes Vermögen. Beson-
ders groß ist die Sorge, der Nach-
wuchs könnte die Eltern aus dem
Haus werfen, sollte es einmal zu
Meinungsverschiedenheiten kom-
men. Dafür gibt es eigentlich keinen
Grund. Im Übergabevertrag lassen
sich viele Eventualitäten regeln:
Wer so lange wie möglich weiter im
Haus leben möchte, kann sich ein
lebenslanges Wohn- und Ge-
brauchsrecht einräumen lassen,
das auch ins Grundbuch eingetra-
gen wird.

Auf diese Weise können Eltern
bis zum Lebensende im Eigenheim
wohnen oder sich durch Vermie-
tung Geld verdienen, obwohl ihnen
die Liegenschaft eigentlich nicht
mehr gehört. Ein Belastungs- und
Veräußerungsverbot verbietet es
den Kindern, das Haus zu verkau-
fen, solange die Eltern leben.

1.
Warum Immobilien noch
heuer übergeben?

In Österreich gibt es aktuell zwar
keine Erbschafts- oder Schen-
kungssteuer. Werden Immobilien
vererbt oder verschenkt, fallen
trotzdem Steuern und Abgaben an.
Derzeit beträgt die Grunderwerb-
steuer (GrESt) bei einer Erbschaft
oder Schenkung zwei Prozent vom

dreifachen Einheitswert. Dieser
Wert, der vom Finanzamt auf
Grundlage eines Bewertungsgeset-
zes festgestellt wird, liegt in vielen
Fällen deutlich unter dem Verkehrs-
wert. Mit den tatsächlich erziel-
baren Immobilienpreisen hat das
nichts zu tun. Ab 2016 wird die
Grunderwerbsteuer aber vom Ver-
kehrswert berechnet, also vom
Preis, der bei einem Verkauf zu er-
zielen wäre. In den meisten Regio-
nen, besonders in Stadtnähe, ist der
Verkehrswert wesentlich höher als
der dreifache Einheitswert. Wer
sein Haus künftig übergeben will,
muss daher mehr Steuern bezahlen.
Schenken wird damit teurer.

2.
Wie wird die
Steuer berechnet?

Die Berechnung erfolgt gestaffelt
nach einem Stufentarif. Für die ers-
ten 250.000 Euro sind 0,5 Prozent,
für die nächsten 150.000 Euro 2,0
Prozent und darüber hinaus 3,5 Pro-
zent des Verkehrswerts zu bezah-
len. Billiger wird das Schenken also
nur dann, wenn Haus und Grund
zusammen weniger als 250.000 Eu-
ro wert sind. In diesem Fall beträgt
die Grunderwerbsteuer nur noch
0,5 Prozent.

3.
Wie wird der
Verkehrswert ermittelt?

Der Grundstückswert kann auf ver-
schiedene Arten berechnet werden:

entweder auf Basis der Summe des
hochgerechneten dreifachen Bo-
den- und Gebäudewerts oder mit-
hilfe eines geeigneten Immobilien-
preisspiegels.

Details zu dieser Berechnung
werden in einer eigenen Verord-
nung festgelegt. Alternativ kann der
Steuerschuldner einen geringeren
gemeinen Wert nachweisen, wobei
als Nachweis zum Beispiel ein kurz
vor der Übergabe des Grundstücks
entrichteter Kaufpreis oder Preise
vergleichbarer Grundstücke in der
näheren Umgebung dienen kön-
nen.

In diesem Fall gilt der geringere
Wert als Grundstückswert. Gutach-
ten von allgemein beeideten und
gerichtlich zertifizierten Immobi-
liensachverständigen unterliegen
dabei der Richtigkeitsvermutung.
Allerdings kann ein solches Schätz-
wertgutachten mehrere Tausend
Euro kosten.

4.
Immobilie übergeben:
Wann spätestens?

Damit die Liegenschaft mit der der-
zeit noch geltenden, meist güns-
tigeren Bemessungsgrundlage be-
steuert wird, muss sie vor 2016
übertragen werden.

Dabei wird an das Verpflich-
tungsgeschäft, nicht an die Eintra-
gung im Grundbuch angeknüpft.
Das bedeutet, dass der Schenkungs-
oder Übergabevertrag spätestens

am 31. 12. 2015 unterfertigt wer-
den muss.

5.
Hausübergabe hat nicht
nur steuerliche Vorteile

Immobilien frühzeitig an die
nächste Generation zu überge-
ben hat nicht nur steuerliche
Vorteile: Um die hohen Kosten
für die Altenpflege zu finanzie-
ren, dürfen Sozialversicherungs-
träger in Österreich auf das Ver-
mögen von Pflegebedürftigen
zugreifen – auf die Pension,
Sparbücher oder Immobilien.
Die gesetzlichen Regelungen
sind je nach Bundesland unter-
schiedlich.

In Salzburg kann das Sozial-
amt zum Beispiel auf Liegen-
schaften zugreifen, die fünf Jahre
vor, während und fünf Jahre
nach einer Hilfeleistung über-
geben wurden. Von Kindern, die
das elterliche Heim in diesem
Zeitraum geschenkt bekommen
haben, kann das Sozialamt Kos-
tenersatz verlangen, der bis zum
gesamten Wert der übertragenen
Liegenschaft gehen kann. Wer
seine Immobilien daher recht-
zeitig übergibt, bewahrt die
Nachkommen vor solchen Rück-
forderungen.
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Arbeitsrecht

Kündigungwegen
psychischer Krankheit?

Kann das Arbeitsverhältnis in der
Probezeit aufgelöst werden, wenn
die Arbeitnehmerin nach wenigen
Tagen wegen einer psychischen
Krankheit stationär im Kranken-
haus aufgenommen wird?

Eine Krankheit allein ist noch kein
Diskriminierungstatbestand. Ein
Diskriminierungsschutz besteht
nur im Fall einer Behinderung. Eine
schwere Krankheit kann unter Um-
ständen eine Behinderung begrün-
den, wenn sie eine gravierende be-
rufliche Einschränkung begründet
und von langer Dauer ist. Die Auflö-
sungeinesArbeitsverhältnisseswe-
gen einer Behinderung kann nur
unter den besonderen verfahrens-
rechtlichen Vorgaben des Behin-
derteneinstellungsgesetzes ange-
fochten werden. Dafürmuss zuvor
das obligatorische Schlichtungs-
verfahren durchgeführt werden.

Kinder

Unterhaltspflichtenbei
gemeinsamerObsorge

Wie verhält es sich mit Unterhalts-
verpflichtungen für eine 13-Jährige
bei gemeinsamer Obsorge getrennt
lebender Elternteile, wenn der Vater
überdurchschnittlich gut und die
Mutter schlecht verdient?

Wenn beide Elternteile sowohl zeit-
lich als auch leistungsmäßig ihr
Kind imgleichenUmfangbetreuen,
hat das Kind einen sogenannten
Restgeldunterhaltsanspruch gegen
den leistungsfähigeren Elternteil.
Damit soll der geringere Lebens-
standard beim anderen Elternteil
ausgeglichen werden. Anders als
bei zusammenlebenden Eltern
kann das Kind nur in der Zeit, in der
es beim besser verdienenden El-
ternteil lebt, vom höheren Lebens-
standard profitieren.
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RECHT IN KÜRZE

Sind „ab“-Preise
irreführend?

Reiseveranstalter dürfen in Wer-
beprospekten auch weiterhin die
günstigste Variante einer Pau-
schalreise mit einem „ab“-Preis
bewerben. Das hat der Oberste
Gerichtshof (OGH) jüngst bestä-
tigt. Voraussetzung dafür ist, dass
in der Broschüre auf den buchba-
ren Zeitraum hingewiesen wird
und allfällige Saisonzuschläge
deutlich ausgewiesen sind.

Geklagt hatte der Wettbe-
werbsschutzverband, weil eine
Reiseveranstalterin nur den Preis
für die billigste Reisevariante als
„ab“-Preis ausgewiesen hatte.
Hingegen wurden die Zuschläge
dem Gesamtpreis nicht hinzuge-
rechnet. Nach Ansicht des OGH
gibt es weder im Lauterkeitsrecht
noch in den Preisauszeichnungs-
vorschriften eine Verpflichtung,
wonach Zuschläge mit einem an-

Bei Pauschalreisen ist genau auf Zu-

und Abschläge zu achten. BILD: SN/APA/DPA

geführten „ab“-Preis zusammenzu-
rechnen und die jeweiligen Summen
gesondert auszuweisen sind. Ein
Verstoß gegen EU-Recht oder inner-
staatliche Normen wurde verneint.
Gerade bei Angeboten für Pauschal-
reisen würden häufig viele Varian-
ten oder Zusatzleistungen zu einem
Basispaket angeboten, etwa saison-
bedingte Mehr- oder Minderkosten
oder Zuschläge für das Alter und die
Anzahl der Reisenden. klie

So ansehnlich die Bäume im Herbst
ihre verfärbten Blätter abwerfen, so
lästig ist das Getöse dröhnender
Laubbläser in dieser Jahreszeit.
Manche Geräte erzeugen über 110
Dezibel – das entspricht beinahe
dem Lärm eines startenden Flug-
zeugs. Anwohner, die sich gestört
fühlen, müssen sich den Krach der
Laubbläser aber nicht ständig gefal-
len lassen.

Gesetzliche Bestimmungen be-
schränken den Einsatz der Geräte,
wobei der Einsatz von Laubbläsern
in Österreich auf Länderebene un-
terschiedlich geregelt ist. In der Stei-
ermark etwa ist der Betrieb von
Laubbläsern seit 1. Oktober 2014 im
gesamten Stadtgebiet von Graz ver-
boten. Und zwar ganzjährig. Aber
auch wenn die Krachmacher nicht
überall verboten sind, dürfen sie
grundsätzlich nur zu erlaubten Zei-

Laubbläser dürfen nur
eingeschränkt lärmen

Neben Verboten gibt es zeitliche
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ten eingesetzt werden, wie etwa in
der Stadt Salzburg. Dort sind Laub-
bläser als „Gartengeräte mit Ver-
brennungs- oder Elektromotor“ le-
diglich an Wochentagen von 8 bis 12
und 14 bis 19 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen von 10 bis 12 Uhr erlaubt.
Wer trotzdem zur Maschine greift,
begeht eine Verwaltungsübertre-
tung, die mit bis zu 218 Euro oder
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen
bestraft werden kann. klie

Was ist die Playboygrenze?
Die Luxus- oder Playboygrenze be-
zeichnet imUnterhaltsrecht eine
Begrenzung des Geldunterhalts,
die Unterhaltspflichtigenmit über-
durchschnittlichen Einkommen zu-
gutekommt.

Tischbesuch:
Dabei handelt es sich um eine be-
sondere Form des Besuchs von
Häftlingen: Gefängnisinsasse und
Besucher sitzen einander ohne
Glastrennwand gegenüber.

Vollzugskammer:
Klingt ein bisschen nachmittelal-
terlicher Folter. InWahrheit ist das
eine Beschwerdeinstanz im Straf-
vollzug. Vollzugskammern waren
zur Entscheidung über Beschwer-
den gegen den Leiter vonGefäng-
nissen zuständig, bis siemit 1. 1. 2014
aufgelöst wurden. Kliemstein
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Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.

Schenken

wird teuer


